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§ 1: Name, Sitz und Tätigkeitsbereich 

(1) Der Verein führt den Namen „Forum Pflanzenwerkstatt Grafenweiden“ 

 

(2) Er hat seinen Sitz in Engelhartstetten und erstreckt seine Tätigkeit überwiegend auf das 

Gebiet der Republik Österreich. 

 

§ 2: Zweck 

(1) Der Verein ist überparteilich, überkonfessionell, nicht auf Gewinn ausgerichtet und 

verfolgt ausschließlich und unmittelbar die Förderung gemeinnütziger Zwecke im Sinne 

der Bundesabgabeordnung (BAO). 

(2) Das Forum Pflanzenwerkstatt Grafenweiden bietet allen Menschen den freien und 

gleichen Zugang zu Fachinformationen, sowie außerschulischer Aus- und Weiterbildung 

in den im Abs.4 angeführten Fachbereichen sowie zu allen Formen der Kultur, auf Basis 

der Nachhaltigkeit in Umsetzung der drei Nachhaltigkeits-Säulen (Ökologie, Ökonomie, 

Soziales). Die Angebote umfassen daher sowohl rationale, handwerkliche als auch 

emotionale und soziale Bereiche. 

(3) Das Forum Pflanzenwerkstatt Grafenweiden möchte Kenntnisse, Fertigkeiten, Erlebnisse 

und Empfindungen vermitteln, welche zur eigenverantwortlichen Bewältigung von 

Lebenssituationen in einer sich wandelnden Gesellschaft im ländlichen als auch im 

städtischen Raum hilfreich und/oder erforderlich sind. Auf Basis bewährtem, aber 

kritisch hinterfragtem und im Bedarfsfall erneuertem kulturhistorischen 

Erfahrungswissens und volkskundlicher Traditionen möchte das Forum 

Pflanzenwerkstatt Grafenweiden Möglichkeiten zur zukunftsweisenden, nachhaltigen 

Orientierung in einer globalisierten Welt aufzeigen. Sammlung, Erhaltung, Pflege und 

Weitergabe materiellen und immateriellen Kulturgutes ist die Grundlage der Aktivitäten 

des Forums Pflanzenwerkstatt Grafenweiden.     

(4) Im Sinne des Abs. 3 widmet sich das Forum Pflanzenwerkstatt Grafenweiden 

insbesondere den Fachbereichen Agrar-, Forst- & Waldgeschichte, Holz- und 

Holzverwendungsgeschichte, Religions-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, sohin den 

umfassenden Fachbereichen von Forst+Kultur; der Land- und Forstwirtschaft, dem 

Landschafts- und Gartenbau, den land- und forstwirtschaftlichen Nebenbetrieben, 

sonstiger landeskultureller Nutzungen; als auch dem Natur-, Arten-, Landschafts- und 

Umweltschutz; der Geographie, sowie Mineralogie, Paläoanthologie und Kulturgeologie; 

der Metorologie, Astronomie;  der Gesundheitspflege sowie dem Schutz und der 

Erhaltung von Kultur- und Naturdenkmalen. 

 

§ 3: Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks 

(1) Der Vereinszweck soll durch die in den Abs. 2 und 3 angeführten ideellen und 

materiellen Mittel erreicht werden. 

(2) Als ideelle Mittel dienen: 

a) Kontaktpflege zwischen Wissenschaft und Praxis durch Vorträge, Seminare, „Lebenden 

Werkstätten“, Kurse, Erlebnispädagogische Aktivitäten, Tagungen, Exkursionen, Symposien, 

Kultur- und gesellschaftliche Veranstaltungen. 

b) Kontaktpflege und Kooperationen zu anderen Organisationen in den Fachbereichen 

c) Public Relation und Öffentlichkeitsarbeit. 
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d.)Persönliche oder schriftliche Informationsweitergabe an Vereinsmitgliedern auf Anfrage in 

den Fachbereichen 

e) Planung und Durchführung von Veranstaltungen zum fachlichen Austausch, zur Aus- und 

Weiterbildung der Vereinsmitglieder. 

f) Mitgliederservice. 

g) Förderung von Forschung und Innovationen. 

h) Herausgabe und Vertrieb von Publikationen in Form von Print- und elektronischen Medien 

(3) Die erforderlichen materiellen Mittel sollen aufgebracht werden durch: 

a) Beitrittsgebühr und Mitgliedsbeiträge. 

b) Spenden und Subventionen. 

c) Erträgnisse aus Veranstaltungen. 

d) Sonstige Zuwendungen. 

e.) Abgabe von Fachmaterial und Arbeitsbehelfen in den Fachbereichen an Mitglieder 

 

§ 4: Arten der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitglieder des Vereins gliedern sich in ordentliche, außerordentliche, fördernde und 

Ehrenmitglieder. 

(2) Ordentliche Mitglieder sind jene natürlichen und juristischen Personen (z.B. Vereine) welche 

bereit, sowie befähigt sind, sich aktiv und in bedeutendem fachlichem Anteil an der Umsetzung 

des Vereinszwecks zu beteiligen. 

(3) Außerordentliche Mitglieder sind solche natürlichen und juristischen Personen (z.B. Vereine) 

welche bereit sich, die Umsetzung des Vereinszwecks durch Mitwirkung zu unterstützen. 

(4) Fördernde Mitglieder sind solche natürlichen und juristischen Personen (z.B. Vereine) welche 

bereit durch Zahlung eines speziell oder im Einzelfalle festgelegten fördernden Mitgliedsbeitrags 

die Umsetzung des Vereinszwecks  fördern. 

(4) Ehrenmitglieder sind Personen, die wegen besonderer Verdienste um den Verein 

und / oder um die Fachbereiche des Forums Pflanzenwerkstatt Grafenweiden ernannt werden. 

 

§ 5: Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Mitglieder des Vereins können alle physischen oder juristischen Personen sowie rechtsfähige 

Personengesellschaften oder Körperschaften werden, wenn sie den Kriterien einer der 

Kategorien des § 4 entsprechen. 

(2) Über die Aufnahme von ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern entscheidet der 

Vorstand. Die Aufnahme kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden. Über 

Entscheidungen betreffend Aufnahme, ist der Generalversammlung zu berichten. 

(3) Bis zur Entstehung des Vereins erfolgt die vorläufige Aufnahme von ordentlichen und 

außerordentlichen Mitgliedern durch die Vereinsgründer, im Fall eines bereits bestellten 

Vorstands durch diesen. Diese Mitgliedschaft wird erst mit Entstehung des Vereins 

wirksam. Wird ein Vorstand erst nach Entstehung des Vereins bestellt, erfolgt auch die 

(definitive) Aufnahme ordentlicher und außerordentlicher Mitglieder bis dahin durch 

die Gründer des Vereins. 

(4) Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt auf Antrag des Vorstands durch die 

Generalversammlung, wird auf Lebenszeit des Ehrenmitgliedes ausgesprochen und ist nicht an 

die Leistung eines Mitgliedsbeitrages gebunden. Die Anzahl der Ehrenmitglieder ist auf zwölf 

beschränkt. 

(5) Die Mitgliedschaft beginnt mit Bezahlung des Mitgliedsbeitrages bzw. der 

Beitrittsgebühr. 

 

§ 6: Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft erlischt bei natürlichen Personen durch den Tod, bei juristischen 

Personen durch Verlust der Rechtspersönlichkeit, bei beiden durch freiwilligen Austritt 

oder durch Ausschluss. 

(2) Der Austritt ordentlicher Mitglieder kann nur zum 31. Dezember eines jeden Jahres erfolgen. 

Er muss dem Vorstand mindestens zwei Monate vorher schriftlich (Brief/Fax/Email) mitgeteilt 
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werden. Erfolgt die Anzeige verspätet, so ist sie erst zum nächsten Austrittstermin wirksam. Für 

die 

Rechtzeitigkeit ist das Datum der Postaufgabe bzw. das Übermittlungsdatum maßgeblich. 

(3) Der Austritt außerordentlicher Mitglieder ist jederzeit möglich und bedarf nur der 

nachweislichen Willensäußerung (mündlich vor Zeuge, schriftlich). Erfolgt der Austritt während 

des Kalenderjahres verfällt der für das laufende Kalenderjahr bereits geleistete Mitgliedsbeitrag 

zugunsten des Vereins.  

(4) Fördernde Mitglieder erklären ihren Austritt mündlich, schriftlich oder durch Nichtüberweisen 

ihres vereinbarten Förderer-Beitrages für das laufende Kalenderjahr.  

(5) Der Vorstand kann ein ordentliches Mitglied ausschließen, wenn dieses trotz zweimaliger 

schriftlicher Mahnung unter Setzung einer angemessenen Nachfrist länger als sechs 

Monate mit der Zahlung der Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist. Die Verpflichtung zur 

Zahlung der fällig gewordenen Mitgliedsbeiträge bleibt hiervon unberührt. 

(4) Der Ausschluss eines Mitglieds aus dem Verein kann wegen vereinsschädigenden oder 

unehrenhaften Verhaltens durch Beschluss des Vorstandes ausgesprochen werden. Der 

Beschluss ist dem Mitglied schriftlich mitzuteilen. 

(5) Die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft kann aus den im Abs. 4 genannten Gründen 

von der Generalversammlung über Antrag des Vorstands beschlossen werden.  

 

§ 7: Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1) Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und 

die Einrichtungen des Vereins zu benützen bzw. zu beanspruchen. Das Stimmrecht in der 

Generalversammlung sowie das aktive und passive Wahlrecht steht nur den natürlichen 

ordentlichen Mitgliedern und den Ehrenmitgliedern zu. 

(2) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach Kräften zu fördern. Sie 

haben die Vereinsstatuten und die Beschlüsse der Vereinsorgane zu beachten. Das 

ordentliche und außerordentliche Mitglied ist zur pünktlichen Zahlung der 

Mitgliedsbeiträge in der von der Generalversammlung beschlossenen Höhe verpflichtet. 

 

§ 8: Vereinsorgane 

Organe des Vereins sind 

a) die Generalversammlung (§§ 9 und 10), 

b) der Vorstand (§§ 11 bis 13), 

c) die Rechnungsprüfer (§ 14) und 

d) das Schiedsgericht (§ 16). 

 

§ 9: Generalversammlung 

(1) Die Generalversammlung ist die „Mitgliederversammlung“ im Sinne des 

Vereinsgesetzes 2002. Eine ordentliche Generalversammlung findet innerhalb von sechs 

Monaten ab Beginn jedes dritten Jahres in Österreich statt. 

(2) Eine außerordentliche Generalversammlung findet auf Beschluss des Vorstands, der 

ordentlichen Generalversammlung oder auf schriftlichen Antrag von mindestens einem 

Zehntel der Mitglieder oder auf Verlangen der Rechnungsprüfer binnen vier Wochen 

statt. 

(3) Sowohl zu den ordentlichen wie auch zu den außerordentlichen Generalversammlungen 

sind alle Mitglieder mindestens zwei Wochen vor dem Termin schriftlich, mittels 

Telefax oder per E-Mail (an die vom Mitglied dem Verein bekannt gegebene Fax- 

Nummer oder E-Mail-Adresse) einzuladen. Die Anberaumung der Generalversammlung hat unter 

Angabe der Tagesordnung zu erfolgen. Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand. 

(4) Anträge zur Generalversammlung sind mindestens drei Tage vor dem Termin der 

Generalversammlung beim Vorstand schriftlich, mittels Telefax oder per E-Mail 

einzureichen. 

(5) Gültige Beschlüsse – ausgenommen solche über einen Antrag auf Einberufung einer 

außerordentlichen Generalversammlung – können nur zur Tagesordnung gefasst 

werden. 
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(6) Bei der Generalversammlung sind alle Mitglieder teilnahmeberechtigt. Stimmberechtigt 

sind nur die ordentlichen und die Ehrenmitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die 

Übertragung des Stimmrechts auf ein anderes Mitglied im Wege einer schriftlichen 

Bevollmächtigung ist zulässig. 

(7) Die Generalversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen 

Mitglieder beschlussfähig. 

(8) Die Wahlen und die Beschlussfassungen in der Generalversammlung erfolgen in der 

Regel mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Beschlüsse, mit 

denen die Statuten des Vereins geändert oder der Verein aufgelöst werden soll, bedürfen 

jedoch einer qualifizierten Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen 

Stimmen. 

(9) Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Obmann, in dessen Verhinderung 

sein Stellvertreter. Wenn auch dieser verhindert ist, so führt der jeweils nächstgereihte 

Stellvertreter den Vorsitz. Wenn auch dieser verhindert ist, so führt das an Jahren älteste 

anwesende Vorstandsmitglied den Vorsitz. 

 

§ 10: Aufgaben der Generalversammlung 

Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten: 

a) Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichts und des 

Rechnungsabschlusses unter Einbindung der Rechnungsprüfer; 

b) Beschlussfassung über den Voranschlag; 

c) Wahl und Enthebung der Mitglieder des Vorstands und der Rechnungsprüfer; 

d) Genehmigung von Rechtsgeschäften zwischen Vorstandsmitgliedern oder 

Rechnungsprüfern und Verein; 

e) Entlastung des Vorstands; 

f) Festsetzung der Höhe der Beitrittsgebühr und der Mitgliedsbeiträge für 

ordentliche und für außerordentliche Mitglieder; 

g) Verleihung und Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft; 

h) Beschlussfassung über Statutenänderungen und die freiwillige Auflösung des 

Vereins; 

i) Beratung und Beschlussfassung über sonstige auf der Tagesordnung stehende 

Fragen. 

 

§ 11 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens 5 Mitgliedern, und zwar aus dem Obmann und zwei 

Obmann-Stellvertreter, dem Kassier und dem Schriftführer. Bei Bedarf können für spezielle 

Fachbereiche auf Vorschlag des Vorstandes weitere Vorstandsmitglieder gewählt werden. 

(2) Der Vorstand wird von der Generalversammlung gewählt. Der Vorstand hat bei 

Ausscheiden eines gewählten Mitglieds das Recht, an seine Stelle ein anderes wählbares 

Mitglied zu kooptieren, wozu die nachträgliche Genehmigung in der nächstfolgenden 

Generalversammlung einzuholen ist. Für spezielle Aufgaben können bei Bedarf durch den 

Vorstand weitere Vorstandsmitglieder kooptiert oder Fachleute (mit beratender Funktion) 

beigezogen werden. 

(3) Fällt der Vorstand ohne Selbstergänzung durch Kooptierung überhaupt oder auf 

unvorhersehbar lange Zeit aus, so ist jeder Rechnungsprüfer verpflichtet, unverzüglich eine 

außerordentliche Generalversammlung zum Zweck der Neuwahl eines Vorstands einzuberufen. 

Sollten auch die 

Rechnungsprüfer handlungsunfähig sein, hat jedes ordentliche Mitglied, das die Notsituation 

erkennt, unverzüglich die Bestellung eines Kurators beim zuständigen Gericht zu beantragen, 

der umgehend eine außerordentliche Generalversammlung einzuberufen hat. 

(4) Die Funktionsperiode des Vorstands beträgt drei Jahre. Wiederwahl ist möglich. 

(5) Der Vorstand wird vom Obmann, in dessen Verhinderung von einem Stellvertreter, 

schriftlich oder mündlich einberufen. Sind auch diese auf unvorhersehbar lange Zeit 

verhindert, darf jedes sonstige Vorstandsmitglied den Vorstand einberufen. 

(6) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder eingeladen wurden und 
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mindestens die Hälfte von ihnen anwesend ist. 

(7) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit; bei 

Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

(8) Den Vorsitz führt der Obmann, bei Verhinderung seine Stellvertreter in gewählter 

Reihenfolge. Ist auch dieser verhindert, obliegt der Vorsitz dem an Jahren ältesten 

anwesenden Vorstandsmitglied oder jenem Vorstandsmitglied, das die übrigen 

Vorstandsmitglieder mehrheitlich dazu bestimmen. 

(9) Außer durch den Tod und Ablauf der Funktionsperiode (Abs. 3) erlischt die Funktion 

eines Vorstandsmitglieds durch Enthebung (Abs. 9) und Rücktritt (Abs. 10). 

(10) Die Generalversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder einzelne seiner 

Mitglieder entheben. Die Enthebung tritt mit Bestellung des neuen Vorstands bzw. 

Vorstandsmitglieds in Kraft. 

(11) Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die 

Rücktrittserklärung ist an den Vorstand, im Falle des Rücktritts des gesamten Vorstands 

an die Generalversammlung zu richten. Der Rücktritt wird erst mit Wahl bzw. 

Kooptierung (Abs. 2) eines Nachfolgers wirksam. 

(12) Wenn ein Geschäftsführer ernannt wurde,  ist dieser bei allen Sitzungen mit beratender 

Stimme bei zu ziehen. 

 

§ 12: Aufgaben des Vorstands 

Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Er ist das „Leitungsorgan“ im Sinne des 

Vereinsgesetzes 2002. Ihm kommen alle Aufgaben zu, die nicht durch die Statuten einem 

anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. In seinen Wirkungsbereich fallen insbesondere 

folgende Angelegenheiten: 

a) Erstellung des Jahresvoranschlags sowie Abfassung des Rechenschaftsberichts 

und des Rechnungsabschlusses (= Rechnungslegung); 

b) Vorbereitung der Generalversammlung; 

c) Einberufung der ordentlichen und der außerordentlichen Generalversammlung; 

d) Verwaltung des Vereinsvermögens; 

e) Aufnahme und Ausschluss von ordentlichen und außerordentlichen 

Vereinsmitgliedern; 

f) Vergabe von Werkverträgen; 

g) Die Errichtung und Leitung der Verbandsgeschäftsstelle. 

 

§13: Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder 

(1) Der Obmann führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Der Geschäftsführer, sofern einer 

bestellt ist, unterstützt den Obmann bei der Führung der Vereinsgeschäfte. 

(2) Der Obmann vertritt den Verein nach außen. Schriftliche Ausfertigungen und 

Geldangelegenheiten des Vereins bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Unterschriften des 

Obmanns und des Kassiers. 

(3) Rechtsgeschäftliche Bevollmächtigungen, den Verein nach außen zu vertreten bzw. für 

ihn zu zeichnen, können ausschließlich von den in Abs. 2 genannten 

Vorstandsmitgliedern erteilt werden. 

(4) Bei Gefahr im Verzug ist der Obmann berechtigt, auch in Angelegenheiten, die in den 

Wirkungsbereich der Generalversammlung oder des Vorstands fallen, unter eigener 

Verantwortung selbständig Anordnungen zu treffen; im Innenverhältnis bedürfen diese 

jedoch der nachträglichen Genehmigung durch das zuständige Vereinsorgan. 

(5) Der Obmann führt den Vorsitz in der Generalversammlung und im Vorstand. 

(6) Der Schriftführer – bei Bestellung eines Geschäftsführers dieser, führt die Protokolle der 

Generalversammlung und des Vorstands. 

(7) Im Fall der Verhinderung treten an die Stelle des Obmanns seine Stellvertreter in der 

gewählten Reihenfolge. 

 

§ 14: Rechnungsprüfer 

(1) Zwei Rechnungsprüfer werden von der Generalversammlung auf die Dauer von drei 
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Jahren gewählt. Wiederwahl ist möglich. 

(2) Den Rechnungsprüfern obliegen die laufende Geschäftskontrolle sowie die Prüfung der 

Finanzgebarung des Vereins im Hinblick auf die Ordnungsmäßigkeit der 

Rechnungslegung und die statutengemäße Verwendung der Mittel. 

(3) Rechtsgeschäfte zwischen Rechnungsprüfern und Verein bedürfen der Genehmigung 

durch die Generalversammlung. Im Übrigen gelten für die Rechnungsprüfer die 

Bestimmungen des § 12 Abs. 8 bis 10 sinngemäß. 

 

§ 15: Streitschlichtung 

(1) In allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden Streitfällen der Mitglieder des Vereines 

untereinander oder der Mitglieder des Vereines mit dem Verein selbst, ist eine 

Streitschlichtung im allseitigen Einvernehmen anzustreben. 

(2) Der Versuch der einvernehmlichen Streitschlichtung hat durch Bestellung von 

Schlichtern zu erfolgen, die tunlich über einschlägiges rechtliches Wissen verfügen 

sollten. Jeder Streitteil bestellt einen Schlichter und hat die Gegenseite hiervon zu 

informieren. 

(3) Kommt es binnen zwei Monaten nach Zugang der Information der Bestellung des ersten 

Streitschlichters zu keiner einvernehmlichen Regelung des Streits, ist das 

ausschließlich zuständige Schiedsgericht iSd § 16 anzurufen. 

 

§ 16: Schiedsgericht 

(1) In allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden Streitigkeiten, die nicht von der 

Schlichtungseinrichtung gelöst werden konnten, entscheidet das Schiedsgericht. 

(2) Das Schiedsgericht wird derart gebildet, dass jeder Streitteil innerhalb von acht Tagen 

dem Vorstand zwei Personen, die tunlich über einschlägiges rechtliches Wissen 

verfügen sollten, als Schiedsrichter namhaft macht. Die Nominierten wählen mit 

einfacher Stimmenmehrheit einen außerhalb ihrer Mitte stehenden Vorsitzenden des 

Schiedsgerichtes. Bei Stimmengleichheit und keiner Einigung über den zu 

nominierenden Vorsitzenden entscheidet unter den Vorgeschlagenen das Los. 

(3) Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidungen bei Anwesenheit aller Mitglieder mit 

einfacher Stimmenmehrheit. Das Schiedsgericht entscheidet nach bestem Wissen und 

Gewissen. Seine Entscheidungen sind endgültig und unanfechtbar. 

(4) Das Schiedsgericht entscheidet unter Anwendung österreichischer Rechtsnormen (mit 

Ausnahme der Verweisungs- und Kollisionsregeln) und hat seinen Sitz in Wien. Die im 

Schiedsverfahren zu verwendende Sprache ist Deutsch. 

 (5) Erkenntnisse des Schiedsgerichtes sind schriftlich auszufertigen und von dem 

Vorsitzenden des Schiedsgerichtes zu unterfertigen. 

(6) Hinsichtlich des Schiedsverfahrens sind die Regeln der §§ 577 ff ZPO heranzuziehen. 

Hilfsweise sind analog die Regelungen der Artikel 6 ff der Schiedsordnung des 

Internationalen Schiedsgerichtes der Wirtschaftskammer in Wien idgF heranzuziehen. 

 

§ 17: Geschäftsführung 

(1) Zur Besorgung der laufenden Geschäfte kann dem Vorstand eine Geschäftsführung zur 

Seite gestellt werden. Die Geschäftsführung wird bestellt und abberufen vom Vorstand des 

Vereines. 

(2) Die Geschäftsführung besorgt, im Auftrag des Vorstandes, nach Maßgabe der 

Geschäftsordnung die laufenden Geschäfte des Vereines und die Geldgebarung des 

Vereines, führt die erforderlichen Kassabücher und die Belegsammlungen. Näheres 

bestimmt die Geschäftsordnung. 

(3) Im Fall der Verhinderung des Geschäftsführers sind die Aufgaben durch jenes 

Vorstandsmitglied wahrzunehmen, dass für die Aufgabe gewählt wurde. 

(4) Die Funktionsperiode des Geschäftsführers beträgt 3 Jahre. Wiederbestellung ist 

möglich. 
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§ 18: Freiwillige Auflösung des Vereins 

(1) Die freiwillige Auflösung des Vereins kann nur in einer Generalversammlung und nur 

mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden. 

Diese Generalversammlung hat auch – sofern Vereinsvermögen vorhanden ist – über 

die Abwicklung zu beschließen. Insbesondere hat sie eine Person zu berufen, welche 

die Abwicklung und die Liquidation des Vereines durchführt. Die Generalversammlung 

beschließt, wie das verbleibende Vereinsvermögen verwendet wird. Dieses Vermögen 

soll, soweit dies möglich und erlaubt ist, einer Organisation zufallen, die gleiche oder 

ähnliche Zwecke wie dieser Verein verfolgt. Ansonsten ist das Vermögen an eine 

Institution, die soziale Zwecke verfolgt, zu übereignen. 

 

 

PRO DOMO: 

Eintragung und somit Genehmigung am 22. Oktober 2013 durch die Vereinsbehörde / 

Bezirkshauptmannschaft Gänserndorf. 

  

ZVR-Zahl 889274436 


